
8. Kapitel
Straftaten gegen die staatliche Ordnung

Vorbemerkung

Durch a ie  »tratBestim m ungen dieses K apitels w erden V erhaltens
weisen als Vergehen und Verbrechen un ter S trafe gestellt, die sich in 
unterschiedlicher Weise und m it unterschiedlicher Schwere gegen die 
staatliche und öffentliche O rdnung richten. Diese S traftaten  gefährden 
oder behindern die E rfüllung bestim m ter staatlicher und gesellschaft
licher Aufgaben zur G ew ährleistung der öffentlichen O rdnung und zur 
Sicherung der Rechte der Bürger, z. B. die Tätigkeit der sozialistischen 
Rechtspflegeorgane.

Die Schwere dieser Delikte unterscheidet sich besonders nach der 
Angriffsrichtung, den Folgen und der Begehungsweise der S traftaten  
sowie den dabei verfolgten Zielen. Die K riterien  der einzelnen S tra f
bestim m ungen berücksichtigen diese D ifferenzierung als M aßstab fü r eine 
richtige und gerechte Beurteilung der individuellen str. Verantw.

Die S trafbestim m ungen erfordern  eine exak te  U nterscheidung zwi
schen den Verbrechen gegen die DDR und den S trafta ten  gegen die s taa t
liche Ordnung.

Es darf aber nicht außer acht gelassen werden, daß sich aus S traftaten  
gegen die staatliche O rdnung Verbrechen gegen die G rundlagen der DDR 
entwickeln können, z. B. bei row dyhaften Anschlägen gegen die öffent
liche Ordnung.

Der Differenzierung der Schwere dieser K rim inalitätsform en en tspre
chen auch die unterschiedlichen S traf- und Erziehungsm aßnahm en. Ihre 
Aufgabe besteht vor allem  darin, in der erforderlichen Weise die öffent
liche Ordnung zu sichern und so zur Entw icklung der sozialistischen Ge
sellschaft einen wesentlichen B eitrag zu leisten. Zugleich ist es Zweck 
dieser M aßnahmen, die S traffälligen zu einer verantw ortungsbew ußten 
E instellung gegenüber der staatlichen und öffentlichen Ordnung zu e r
ziehen.

Zur w eiteren Differenzierung w urde in verschiedenen S trafbestim m un
gen die Möglichkeit des Absehens von M aßnahm en der str. V erantw . 
speziell geregelt, wobei sich die G ründe zum Teil aus dem V erhalten 
nach der Tatbegehung ergeben, z. B. §§ 226, 232, 237 Abs. 2. A ndererseits 
w urden auch schwere Fälle vorgesehen. Bei Vergehen können nach den 
allgem einen Bestim m ungen (§§ 28, 29) die gesellschaftlichen Gerichte be
raten  und entscheiden.

Von allgem einer Bedeutung ist schließlich noch die Abgrenzung der 
h ier zusam m engefaßten S traftaten  von den entsprechenden O rdnungs
widrigkeiten, was auch die Möglichkeit einer differenzierten Beurteilung


